
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 1 T-LVAG Wahl, Stellung
 T-LVAG - Landesvolksanwalt, Tiroler, Gesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 29.03.2023

(1) Der Landesvolksanwalt wird vom Landtag auf Vorschlag des Landtagspräsidenten auf die Dauer von sechs Jahren

gewählt. Die Wiederwahl ist zulässig. Zum Landesvolksanwalt darf nur eine Person gewählt werden, die persönlich und

fachlich geeignet ist. Der Landesvolksanwalt darf weder der Bundesregierung oder der Landesregierung noch einem

allgemeinen Vertretungskörper angehören.

( 2 ) Der Landtagspräsident hat vor der Wahl des Landesvolksanwaltes eine Ausschreibung dieser Funktion

durchzuführen. Die Ausschreibung ist zunächst auf den Kreis der Bediensteten des Landes Tirol zu beschränken

(interne Ausschreibung). Der Obleuterat ist zum Ergebnis der internen Ausschreibung anzuhören. Ist nach Au assung

des Landtagspräsidenten keiner der aus der internen Ausschreibung hervorgegangenen Bewerber geeignet, so hat er

von einem Vorschlag abzusehen und in der Folge eine ö entliche Ausschreibung durchzuführen; gleiches gilt, wenn

der vom Landtagspräsidenten aufgrund der internen Ausschreibung vorgeschlagene Bewerber vom Landtag nicht

gewählt wird. Der Obleuterat ist zum Ergebnis der ö entlichen Ausschreibung anzuhören. Ist nach Au assung des

Landtagspräsidenten keiner der aus der ö entlichen Ausschreibung hervorgegangenen Bewerber geeignet, so hat er

dem Landtag nach Anhören des Obleuterates einen alternativen Kandidaten zur Wahl vorzuschlagen; gleiches gilt,

wenn der vom Landtagspräsidenten aufgrund der ö entlichen Ausschreibung vorgeschlagene Bewerber vom Landtag

nicht gewählt wird.

(3) Der Landtagspräsident kann nach Anhören des Obleuterates den im Amt be ndlichen Landesvolksanwalt zur

Wiederwahl vorschlagen. In diesem Fall ist keine Ausschreibung durchzuführen.

(4) Der Landesvolksanwalt ist ein Organ des Landtages und hat seinen Sitz in Innsbruck. Er untersteht unmittelbar dem

Landtag, ist nur diesem verantwortlich und von der Landesregierung unabhängig.

(5) Der Landesvolksanwalt hat vor dem Antritt seines Amtes in die Hand des Landtagspräsidenten strenge

Unparteilichkeit und die gewissenhafte Erfüllung seiner Aufgaben zu geloben.
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